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 Veröffentlicht am 21.01.2003

Norm

UWG §14 A2

Rechtssatz

Ändert Beklagter sein Verhalten, nachdem er einen vollstreckbaren Unterlassungsvergleich angeboten hat, so spricht

der Umstand, dass er aufgrund der Beanstandung des geänderten Verhaltens (hier: Gestaltung eines

Eintragungso6erts) durch den Kläger Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines Vergleichsabschlusses geäußert hat und es

damit nicht mehr zum Abschluss des angebotenen Vergleichs gekommen ist, nicht gegen die Ernsthaftigkeit seines

Willens, künftig Verstöße gegen § 28a UWG zu unterlassen.
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